PACHTVERTRAG
Grundstücke

 (gemäss Bundesgesetz vom 4. Oktober 1985 über die Landwirtschaftliche Pacht)

EIGENTÜMER:
_______________________________________________


_______________________________________________   


_______________________________________________
PÄCHTER:
_______________________________________________


_______________________________________________ 


_______________________________________________
1. Pachtgegenstand

Ort / Gemeinde:
_______________________________________________


Flächen: 


______    ha landwirtschaftliche Nutzfläche (ohne Wald), davon  _______     ha Weide

2. Milchkontingent 

Für die Übertragung eines Milchkontingents ist die Administrationsstelle zuständig (Art. 2 MKV). Der „alte“ und „neue“ Bewirtschafter regeln eine allfällige  Übertragung der Milchkontingente unter sich.

3. Pachtzins     (gemäss Pachtzinsverordnung)

Der jährliche Pachtzins für die Grundstücke ist auf Fr. __________festgesetzt.

Der Pachtzins ist jeweils bis am 31.12. jeden Jahres zu


überweisen auf Bank        _____________________________________________




Konto Nr. __________________________________
Bei wesentlichen Verbesserungen des Pachtobjekts oder bei Änderung der Pachtzinsverordnung kann jede Partei eine Neuberechnung des Pachtzinses auf das nächst folgende Jahr verlangen. Eine Erhöhung oder Reduktion der Hypothekarzinssätze rechtfertigt keine Änderung des Pachtzinses. 

4. Pachtdauer

Die Pacht wird erstmals für eine Dauer von ____  Jahren abgeschlossen 

(gesetzliches Minimum 6 Jahre)

Durch stillschweigende Erneuerung wird die Pacht zu den gleichen Bedingungen jeweils um 6 Jahre verlängert.(gesetzliches Minimum 6 Jahre). 

Eine Abweichung von der minimalen Pachtdauer ist nur mit behördlicher Zustimmung gültig.

5. Unterpacht, Änderungen der bewirtschafteten Flächen


Der Pächter darf ohne schriftliche Zustimmung des Verpächters kein in diesem Vertrag enthaltenes Grundstück in Unterpacht geben. 


Zwecks besserer Bewirtschaftung ist der Austausch von Parzellen in gleicher Grösse gestattet..

6. Unterhalt


Der Pächter verpflichtet sich, das Land in sachkundiger Weise zu bewirtschaften, die 


Grundstücke in gutem Kulturzustand zu erhalten und für den Unterhalt von Drainagen, Wegen, Schächten, Umzäunungen, usw. besorgt zu sein.

7. Kündigung

Die Kündigung des Pachtvertrages muss schriftlich, mindestens ein Jahr vor Ende der laufenden Pacht- periode eingeschrieben an den Vertragspartner geschickt werden. Eine mündliche Kündigung ist nicht rechtsgültig,

8. Streitigkeiten

a)  Schlichtungsstelle
Entstehen aus diesem Vertrag Streitigkeiten zwischen den Partnern, so ist vorerst die landwirtschaftliche Beratungsstelle ________________________ oder das Friedensgericht als Schlichtungsstelle anzurufen. 

b)  Rechtsschutz
Streitigkeiten, die von der Schlichtungsstelle nicht bereinigt werden können, sind vor dem ordentlichen Gericht geltend zu machen. 

9. Zusätzliche Abmachungen


______________________________________________________________________________________________
Pachtbeginn am:


Unterzeichnet am




Ort, Datum:

_________________________________
_________________________________  

Unterschrift des Eigentümers 

Unterschrift des Pächter:
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